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Seit über 30 Jahren bin ich im Flücht-
lings- und Ausländerrecht tätig und 
somit Mitglied eben jener skrupellosen 
Struktur, die Alexander Dobrindt (CSU) 
als „Anti-Abschiebe-Industrie“ an-
prangert. Genauso lang wurde seitens 
der Politik immer wieder versprochen, 
die Asylverfahren unter Beibehaltung 
aller rechtsstaatlichen Elemente zeit-
lich so zu straffen, dass es nur eine re-
lativ kurze Verweildauer von der Ein-
reise und Asylantragstellung bis zur 
bestandskräftigen endgültigen Ent-
scheidung in letzter Instanz geben soll-
te. Doch das Gegenteil ist der Fall. 

Die Verfahren dauern bis heute teilwei-
se unerträglich lange und die Qualität 
der Entscheidungen des Bundesamtes 
hat in diesen vielen Jahren leider auch 
nicht zugenommen. Ganz egal, wer 
gerade Präsident des „Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge“ (BAMF) 
war, und ganz egal, welche Verspre-
chungen er gemacht hat, es hat sich 
tatsächlich nichts verbessert. 

Die Ursachen dafür sind vielschich-
tig. Im Ergebnis ist jedoch festzuhalten, 
dass die in geradezu schwindelerre-
gender Geschwindigkeit produzierten 
Gesetzesneuregelungen und eine Fülle 
von Verordnungen, Erlassen und nicht 
zuletzt die Umstrukturierungen des 
Bundesamtes genau das Gegenteil von 
dem bewirkt haben, was ihre Zielset-
zung war. Nach meiner Erfahrung hat 
das BAMF leider immer schlechtere 
Entscheidungen getroffen, wobei dies 
zum Teil seiner Weisungsabhängig-
keit vom Bundesinnenministerium ge-
schuldet ist. All das hat logischerweise 
dazu geführt, dass die Asylsuchenden 
den Rechtsweg ausgeschöpft haben 
und die Verwaltungsgerichte inzwi-
schen vollkommen überlastet sind. 

Auf der anderen Seite sind die Mit-
arbeiter in den unteren und ihnen 
übergeordneten Verwaltungs- bzw. 
Ausländerbehörden bei dieser absur-
den Flut von Gesetzänderungen heil-
los überfordert, so dass auch hier die 
Qualität der Entscheidungen ebenfalls 
stark gelitten hat. Es wurde noch nicht 
einmal der Versuch gemacht, die Aus-
wirkung einer Neuregelung überhaupt 
abzuwarten, bevor die nächste und 
schon die übernächste Gesetzesände-
rung kam. Dieser Aktionismus mit den 
beschriebenen Folgen führt wiederum 
zu einer Vielzahl von Klagen. Und die 
sehr hohen Erfolgszahlen geben den 
Klägern allemal Recht. So endeten 
nach Auskunft der Bundesregierung 
rund 44 Prozent der von Januar bis 
September 2017 betriebenen Verfah-
ren gegen Entscheidungen des BAMF 
zugunsten der Asylbewerber. Das aber 
erklärt die bewusst gewählte „Zumu-
tung“, die der Rechtsstaat mit seiner 
Rechtsweggarantie für uns alle bein-
haltet – dass es nämlich erlaubt, mög-
lich und offensichtlich notwendig ist, 
behördliche Entscheidungen gericht-
lich überprüfen zu lassen. 

Diese Zumutung führt nun aber 
zwangsläufig zu langen Zeiträumen, in 
denen der Flüchtling hier in Deutsch-
land lebt und hier auch die Möglich-
keit hat, sich zu integrieren. Integra-
tion ist das eigentliche Zauberwort in 
der Flüchtlingsdebatte, aber zugleich 
inzwischen auch fast ein Unwort. Ei-
nerseits wird Integration gefordert und 
teilweise auch gefördert. Andererseits 
aber wurde die sich daraus ergebende 
logische Konsequenz – bei gelungener 
Integration ein wie auch immer gear-
tetes Bleiberecht zu schaffen – nur äu-
ßerst mangelhaft als Rechtsgrundlage 
installiert. Faktisch erlangen Flücht-
linge in vielen Fällen ein sehr hohes 
Maß an Integration, vom Spracherwerb 
bis zu Schulabschlüssen etc. Das aber 
hat zur Folge, dass die Gesellschaft, 
die einen großen Fachkräftemangel 
beklagt und viele tausende Ausbil-
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dungsplätze nicht besetzen kann, die 
berechtigte Frage stellt, weshalb man 
diese Menschen dann nicht zur Schlie-
ßung dieser Lücken heranziehen kann. 
Damit wäre beiden geholfen, unserer 
Gesellschaft und den Flüchtlingen. 
Leider aber hat die Politik das seit vie-
len Jahren dringend notwendige Ein-
wanderungsgesetz weder viertel- noch 
halbherzig, sondern einfach gar nicht 
in Angriff genommen. Im Ergebnis 
haben wir heute eine höchst brisante 
Gemengelage, in der der hohe Bedarf 
an Zuwanderung nicht befriedigt wird 
und zugleich die bereits hier lebenden 
Personen, die sich hoch motiviert und 
verzweifelt um eine Integration bemü-
hen, in die Zwickmühle geraten – und 
nach Jahren mit ihrer Abschiebung 
rechnen müssen. Der eine Teil der 
Gesellschaft will, dass sie hierbleiben 
können und damit gleichzeitig einen 
Teil unserer Probleme lösen können. 
Der andere Teil der Gesellschaft will 
diese Win-win-Situation unter gar kei-
nen Umständen als Realität wahrha-
ben und versucht, die Flüchtlinge zu 
Sündenböcken für alle möglichen ge-
sellschaftlichen Schieflagen in diesem 
Land abzustempeln. 

Dass diese Stigmatisierung so leicht 
gelingen kann, liegt aber vor allem 
an einem Punkt: dass seit vielen Jah-
ren, wenn nicht gar Jahrzehnten das 
Hauptproblem bei der Vollstreckung 
von vollziehbaren negativen asylrecht-
lichen Entscheidungen nicht sauber 
benannt wird. Wenn nämlich die deut-
schen Behörden einem Staat, in den 
sie einen bestandskräftig abgelehn-
ten Asylbewerber abschieben wollen, 
nicht nachweisen können, dass dieser 
Mensch ein Staatsbürger ihres Staates 
ist, dann ist eine Abschiebung faktisch 
unmöglich. Der Nachweis der Staats-
bürgerschaft gelingt aber regelmä-
ßig nur über einen Nationalpass. Was 
hatte schon Bertolt Brecht in seinen 
Flüchtlingsgesprächen zum Thema 
Pass gesagt: „Der Pass ist der edelste 
Teil von einem Menschen. Er kommt 
auch nicht auf so eine einfache Weise 

zustande wie ein Mensch. Ein Mensch 
kann überall zustande kommen, auf 
die leichtsinnigste Art und ohne ge-
scheiten Grund, aber ein Pass niemals. 
Dafür wird er auch anerkannt, wenn 
er gut ist, während ein Mensch noch 
so gut sein kann und doch nicht aner-
kannt wird.“

Wenn und soweit der einzelne 
Flüchtling an der Beschaffung eines 
solchen Passes nicht mitwirkt – oder 
tatsächlich auch nicht mitwirken 
kann – und Deutschland selbst es nicht 
schafft, einen solchen Nationalpass 
oder zumindest ein laissez-passer als 
Dokument zu beschaffen, dann schei-
tert die Abschiebung. Nur in den Fäl-
len, in denen es gelingt, mit einem 
Staat bilaterale Verträge über die 
Rücknahme von Menschen (auch ohne 
Nachweis der Staatsangehörigkeit) ab-
zuschließen, können Abschiebungen 
gelingen. Derartige Verträge gibt es 
zwar, allerdings nur in äußerst einge-
schränktem Maße und zudem leider 
auch nur mit Staaten von zweifelhaf-
tem Ruf, was ihr Menschenrechts- und 
Demokratieverständnis anbelangt. 
Diese Ohnmacht offenzulegen und 
dem Bürger die dahinterstehende Sys-
tematik zu erklären, scheint bis heute 
die Fähigkeiten – oder auch den Wil-
len? – der Politik zu übersteigen. Zu-
mindest stellt sich die Frage, warum 
es beharrlich verschwiegen wird. Hat 
dies etwas damit zu tun, dass man der 
Bevölkerung diese simple Wahrheit 
nicht zumuten kann oder will? Weil 
man es dann nämlich, so die dahinter 
liegende Angst, mit noch größerem 
Unmut in der Bevölkerung zu tun be-
käme? Lieber macht man also die bö-
se „Anti-Abschiebe-Industrie“ für die 
Aufenthaltszeiten der Flüchtlinge ver-
antwortlich. Das aber ist im Ergebnis 
das beschämende Eingeständnis der 
eigenen Unfähigkeit zur Kommunika-
tion eines schwierigen Themas – wie 
auch des mangelnden Vertrauens in 
die Intelligenz der Bürgerinnen und 
Bürger.


